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A. Einleitung

I. Problemstellung

Die staatliche Registrierung des Personenstands existiert in Deutschland seit dem
ersten deutschen Personenstandsgesetz von 18751. Es löste das preußische Gesetz
über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung2 ab und
entzog den Kirchen das Monopol für die Führung von Personenstandsregistern, die
unter der vorherigen kirchlichen Führung aus Tauf-, Trau- und Totenbüchern be-
standen3. § 3 PStG 1875 verbot die Übertragung des Amtes des Standesbeamten auf
für sich im Amte befindliche Geistliche und andere Religionsdiener. Stattdessen sah
das Gesetz die Schaffung von Standesamtsbezirken (§ 2 PStG 1875) und die Be-
stellung eines Standesbeamten4 sowie eines Stellvertreters vor (§ 3 PStG 1875). Als
sogenannte Standesregister wurden nach § 12 PStG 1875 geführt das Geburtsre-
gister, das Heiratsregister und das Sterberegister. Das Standesamtswesen wurde in
den Verwaltungsaufbau des deutschen Reiches eingegliedert. Seitdem ist die per-
sonenstandsrechtliche Erfassung der Person staatliche Aufgabe.

Die staatliche Erfassung personenbezogener Merkmale ermöglicht ein An-
knüpfen des Staates an die personenstandsrechtlichen Ordnungsmerkmale. Die
Macht des Personenstandswesens zeigte sich in besonderem Maße in der Zeit der
Herrschaft der Nationalsozialisten. Mit dem zweiten deutschen Personenstandsge-
setz aus dem Jahr 19375wurde das Heiratsbuch in Familienbuch umbenannt. Mit der
Umbenennung einher ging auch die Ausweitung des Registerinhalts zur Gewähr-
leistung der sogenannten Sippenforschung. § 2 Abs. 1 PStG 1937 sah als Aufgabe
des Familienbuches das Ersichtlichmachen verwandtschaftlicher Beziehungen im
Sinne einer gezielten Erfassung vor. Nach § 9 PStG 1937 wurde bei einer Ehe-
schließung im Familienbuch ein neues Blatt für die neu gegründete Familie geöffnet.
Dieses neue Blatt bestand aus zwei Teilen, wovon der erste der Beurkundung der
Heirat diente und im zweiten Teil die Familienangehörigen eingetragenwurden (§ 10
PStG 1937). Im zweiten Teil wurden nach § 14 Nr. 2 PStG Angaben der Eltern der

1 Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und über die Eheschließung
vom 6.2. 1875, RGBl. I, S. 23.

2 Gesetz v. 9. 3. 1874, GS S. 95.
3 B. Gaaz/H. Bornhofen, S. 17.
4 In dieser Arbeit wird das maskuline Genus verwendet. Alle anderen Geschlechter sind

aber eingeschlossen.
5 PStG v. 3.11.1937, RGBl. I, S. 1146.



Ehegatten auch über die Staatsangehörigkeit, das Reichsbürgerrecht und die rassi-
sche Einordnung der Ehegatten festgehalten. Dieser, der Sippenforschung dienende
zweite Teil des Familienbuchs wurde laufend fortgeführt und erfasste auch Angaben
über Kinder der Eheleute.

Das PStG wurde erst 1957 neu gefasst6, im Jahre 2007 nach äußerst langen
Vorarbeiten7 reformiert8 und im Jahr 2013 unter anderem hinsichtlich der Mög-
lichkeit eines freibleibenden Geschlechtseintrags angepasst.9 Eine weitere Reform
erfolgte im Jahr 2017 mit dem 2. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz.10 Hin-
sichtlich des geschlechtlichen Personenstands wurde das PStG geändert durch das
Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben11.

Seit der Reform des PStG im Jahr 2007 enthält das Gesetz in § 1 eine Legalde-
finition des Personenstands: „Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus
den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stellung der Person innerhalb der
Rechtsordnung einschließlich ihres Namens“. Das PStG knüpft den Personenstand
eines Menschen rechtstechnisch an das Familienrecht an. Das bedeutet aber nicht,
dass dem Personenstandsrecht als solchem, wie behauptet12, keine (verfassungs-)
rechtliche Relevanz zukommt. Aus verfassungsrechtlicher Perspektive ist der Per-
sonenstand mehr als das bloße Abbild einer sich aus dem Familienrecht ergebenden
Stellung der Person innerhalb der Rechtsordnung. Personenstandsrechtliche Ein-
tragungen sind nicht nur personen-, sondern persönlichkeitsbezogen und betreffen
die Identität der einzelnen natürlichen Person. Eingriffe in identitätsschützende
Grundrechte und Verletzungen von identitätsschützenden Grundrechten durch das
Personenstandsrecht werden damit möglich. Vor diesem Hintergrund muss die
Annahme einer lediglich deklaratorischen Wirkung personenstandsrechtlicher
Eintragungen für solche personenstandsrechtlichen Kategorien, deren Identitätsbe-
zug sich direkt aus demPersonenstandsrecht ergibt, hinterfragt werden. Angezeigt ist
vor dem Hintergrund eines umfassenden grundrechtlichen Schutzes individueller
Identität der Person ein erweitertes Verständnis der Wirkungen des Personen-
standsrechts. Dabei ist die grundlegende Frage, die es zu klären gilt, welches Maß an
verfassungsrechtlich vermittelter Selbstbestimmung das Personenstandsrecht ver-
trägt, ohne seine Funktionen einzubüßen.

6 PStG v. 8.8. 1957, BGBl. I, S. 1125.
7 B. Gaaz/H. Bornhofen, S. 18–19; H. Bornhofen, StAZ 2007, S. 33–35.
8 Personenstandsrechtsreformgesetz v. 19.2. 2007, BGBl. I, S. 122.
9 PStRÄndG v. 7.5.2013, BGBl. I 2013, S. 1122 ff.
10 BGBl. 2017 I, S. 2522 ff.; ausführlich zu den Änderungen U. Berndt-Benecke, StAZ

2017, S. 257–265.
11 Gesetz v. 18.12.2018, BGBl. I, S. 2635 f.; dazu ausführlich unter G. IV. 5.
12 BGH, Beschl. v. 22.6. 2016 – XII ZB 52/15; M. Berkl, A. II. Rn. 11.
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II. Gang der Arbeit

Die Rechtwissenschaft tut sich mit einer Definition des Identitätsbegriffs schwer.
Hält sie auch sonst eine schier unüberschaubare Fülle an Definitionen bereit, so gibt
es keine umfassende Definition der Identität im Sinne individueller, das Individuum
betreffender Identität. Das mag daran liegen, dass der Identitätsbegriff kein originär
rechtlicher Begriff ist. Die Sozialwissenschaften haben sich eingehend mit dem
Thema Identität befasst. Der sozialwissenschaftlichen Identitätsforschung sind, trotz
ihrer Vielheit an Erkenntnissen, Elemente des sozialwissenschaftlichen Identitäts-
begriffs zu entnehmen, die für den weiteren Verlauf der Arbeit gelten und mit dem
grundrechtlichen Verständnis von Identität abgeglichen werden (B.).

Ein Beispiel des rechtlichen Umgangs mit dem Phänomen Identität ist das durch
die Organe der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) entwickelte Recht auf
Identität (C.). Auch wenn die Ausführungen der Organe der OAS an einigen Stellen
kryptisch und unvollständig bleiben, so sind ihnen dennoch für den weiteren Verlauf
der Arbeit einige Erkenntnisse zu den aus rechtlicher Sicht schützenswerten Ele-
menten der individuellen Identität zu entnehmen.

Ausführlich eingegangen wird auf die grundsätzliche Identitätsrelevanz und
Zugänglichkeit des Personenstandsrechts für eine verfassungsrechtliche Betrachtung
(D.). Auch werden an dieser Stelle die Funktionen des Personenstandsrechts, die
unter G. als Schranken gesetzgeberischer Änderungen des Personenstandsrechts und
Grenzen der Selbstbestimmung im Personenstandsrecht Anwendung finden, aus-
führlich erläutert.

Die verfassungsrechtliche Betrachtung der individuellen Identität wird mit einem
Schwenk ins deutsche Verfassungsrecht, namentlich der Grundrechte, eingeleitet
(E.). Ausführlich untersucht wird, inwieweit die Identität des einzelnen Grund-
rechtsberechtigten als Schutzgegenstand der Grundrechte anzusehen ist. Die iden-
titätsschützenden Grundrechte bilden den Prüfungsmaßstab, an dem sich alle
rechtlichen Identitätsvorgaben, auch das Personenstandsrecht, zu messen haben. Es
ergibt sich, entsprechend dem weitläufigen und alle Lebensbereiche umfassenden
Identitätsbegriff, ein ebenso weitreichender Grundrechtsschutz individueller Iden-
tität, dessen wesentlicher Eckpfeiler das Selbstverständnis des Grundrechtsträgers
ist. Die Ausführungen zum grundrechtlichen Schutz von Identität werden in ein der
Anschaulichkeit dienendes Modell überführt. Ergänzend herangezogen werden
identitätsschützende europa- und völkerrechtliche Verpflichtungen, die im Bereich
der Deutschengrundrechte lückenfüllend wirken können. Auch vom sachlichen
Schutzbereich der Grundrechte abweichende identitätsschützende Gewährleistun-
gen des Landesverfassungsrechts werden ergänzend dargestellt, zumal sie das
rechtliche Verständnis von der individuellen Identität der Person komplettieren.

Ein auf Selbstbestimmung beruhender und grundrechtlich vermittelter Schutz
individueller Identität steht in einem Spannungsverhältnis zu personenstandsrecht-
lichen Kategorien (F.). Die personenstandsrechtliche Kategorie Geschlecht ist die-
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